
Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz 
 
 

Satzung 
 

in der Fassung vom 28.10.2025 

 
 

§ 1 
 

Name, Rechtsform und Sitz 
 

1. Die Stiftung führt den Namen „Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis 
Mayen-Koblenz“. 

 
2. Sie ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts. 

 
3. Die Stiftung hat ihren Sitz bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahn-

hofstraße 9, 56068 Koblenz. 
 
 

§ 2 
 

Stiftungszweck 
 

1. Die Stiftung mit Sitz in Koblenz verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung.  

 
Zweck der Stiftung ist die Förderung von Umwelt- und Naturschutz. Durch 
die Stiftung sollen die breit gefächerten Bemühungen zur nachhaltigen Ent-
wicklung und Pflege der heimischen Kulturlandschaft unterstützt, die Um-
weltbildung gefördert und besonderes Engagement im Bereich des Umwelt-
schutzes honoriert werden. 

 
Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsge-
mäßen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Stiftungszweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe   
Vergütungen begünstigt werden. Die Stifter erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln der Stiftung.   

 
2. Die Stiftung verwirklicht ihren Satzungszweck insbesondere durch Förde-

rung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Landkreis Mayen-
Koblenz im Sinne des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes, des Um-
weltschutzes und des Hochwasserschutzes. Sie arbeitet dabei eng mit den 
zuständigen Naturschutzbehörden zusammen. 

 



3. Um ihre Ziele zu verwirklichen, kann die Stiftung insbesondere die folgenden 
Maßnahmen durchführen: 
 
3.1 Erwerb oder Pacht von Grundstücken zum Zwecke des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege zum Grundstockvermögen oder Betriebs-
vermögen, 

 
3.2 Maßnahmen zur Pflege von Natur und Landschaft sowie zum Schutz 

heimischer Tier- und Pflanzenarten mit Erträgen des Grundstockver-
mögens und Mitteln des Betriebsvermögens, 

 
3.3 Bilanzierung und Dokumentation der auf Grundstücken zum Zwecke 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege durchgeführten Optimie-
rungsmaßnahmen, auch im Sinne eines Ökokontos mit Erträgen des 
Grundstockvermögens und Mitteln des Betriebsvermögens, 

 
3.4 - Verwendung des Betriebsvermögens für die Durchführung von 

Kompensationsmaßnahmen auf Flächen in Ökokonten der Stiftung 
i. S. d. § 16 BNatSchG, 

 
- Verwendung des Betriebsvermögens für Fälle, in denen die Stiftung 

als Geschäftsbesorgerin für Eingriffsverursacher (Kompensations-
pflichtige) auftritt. In diesen Fällen werden Maßnahmen aus dem 
Vollzug des Artenschutzrechtes und ggf. Maßnahmen zum Erhalt 
der Verträglichkeit und/oder Kohärenz in Natura 2000 Gebieten 
durchgeführt werden, 
 

- Verwendung des Betriebsvermögens für Maßnahmen zur Verbes-
serung der Funktion von Natur und Landschaft (Aufwertungsmaß-
nahmen) als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für künftige Ein-
griffe in Ökokonten Dritter und 

 
- Verwendung von dem Betriebsvermögen zugeführten Ersatzzah-

lungen des Landes Rheinland-Pfalz gemäß § 7 Abs. 5 LNatSchG, 
soweit diese zur Entwicklung des Naturhaushalts und der Land-
schaft an den Landkreis bewilligt werden und unter Akzeptanz des 
Landes diese von Unteren Naturschutzbehörde auf die Stiftung 
übertragen werden. 

 
3.5 Durchführung von eigenen Naturschutzprojekten mit Erträgen des 

Grundstockvermögens, 
 

3.6 Förderung und Unterstützung von Projekten des Umweltschutzes von 
Vereinen, Verbänden, Schulen und privaten Initiativen im Landkreis 
Mayen-Koblenz mit Erträgen des Grundstockvermögens, 
 

3.7 Öffentlichkeitsarbeit mit Erträgen des Grundstockvermögens, 
 

3.8 Vergabe eines Umweltpreises entsprechend der Richtlinien des Land-
kreises Mayen-Koblenz für einen Umweltpreis mit Erträgen des Grund-
stockvermögens. 



4. Die in den Absätzen 1 – 3 genannten Zwecke und Ziele können auch durch 
die Beschaffung und Weitergabe von Mitteln der Stiftung an andere Körper-
schaften i. S. von § 58 Nr. 1 und 2 AO sowie unmittelbare Vergabe von Mit-
teln verwirklicht werden. 

 
5. Die Leistungen der Stiftung sind auf das Gebiet des Landkreises Mayen-

Koblenz, so wie es sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung 
darstellt, begrenzt. In Bezug auf Artenschutzprojekte können sich die Leis-
tungen der Stiftung auch über das Gebiet des Landkreises Mayen-Koblenz 
hinaus erstrecken.   

 
6. Auf Leistungen der Stiftung besteht kein Rechtsanspruch. 

 
 

§ 3 
 

Stiftungsvermögen 
 

1. Das Vermögen der Stiftung besteht aus dem Grundstockvermögen in Höhe 
von 25.000,00 Euro sowie den sonstigen Zuwendungen zum Grundstock-
vermögen. Dieses Grundstockvermögen ist in seinem Wert ungeschmälert 
zu erhalten. Es kann durch Zustiftungen des Stifters oder durch Zustiftungen 
Dritter erhöht werden. 

 
Die Annahme von Zustiftungen bedarf jeweils eines entsprechenden Vor-
standsbeschlusses. Zustiftungen, die dem Zweck der Stiftung zuwiderlau-
fen, dürfen nicht angenommen werden. 

 
2. Es wird zudem ein Betriebsvermögen gebildet. Betriebsvermögen ist der Zu-

wachs des Vermögens außerhalb des Grundstockvermögens. Dies kann z. 
B. für den Erwerb, die Anpachtung und Durchführung von Optimierungs-
maßnahmen auf den Grundstücken gebildet werden. Die bei diesen Maß-
nahmen erzielten Erlöse sind gemäß dem Stiftungszweck zu verwenden. 
Wegen der Trennung der Vermögen in Grundstockvermögen und Betriebs-
vermögen sind Erträge bzw. Erlöse aus den durchgeführten Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen grundsätzlich dem Betriebsvermögen zuzuführen und 
wieder für entsprechende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu verwen-
den. 
 

 
§ 4 

 
Verwendung der Vermögenserträge 

 
Die Erträge des Stiftungsgrundstockvermögens und die ihm nicht zuwachsenden 
Zuwendungen sind zur Erfüllung des Stiftungszweckes zeitnah zu verwenden. Sie 
können im Rahmen des steuerlich Zulässigen ganz oder teilweise einer zweckge-
bundenen Rücklage im Rahmen der Bestimmungen der Abgabenordnung zuge-
führt werden. 

 
  



§ 5 
 

Geschäftsjahr 
 

Das Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 6 
 

Organe der Stiftung 
 

Die Organe der Stiftung sind 
 

- der Vorstand 
- das Kuratorium. 

 
 

§ 7 
 

Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus 3 geborenen Mitgliedern: 
 

- der/dem Ersten Kreisbeigeordnete/n als Vorsitzende/r 
- dem/der für den Umweltschutz zuständigen Abteilungsleiter/in der Kreis-

verwaltung Mayen-Koblenz 
- dem/der Leiter/in der Geschäftsstelle der Stiftung. 

 
2. Die Geschäftsführung liegt beim Vorstandsvorsitzenden. 

 
3. Die Geschäftsstelle der „Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis  

Mayen-Koblenz“ wird im Referat „Naturschutz, Wasserwirtschaft“ der Kreis-
verwaltung Mayen-Koblenz eingerichtet. Leiter/in der Geschäftsstelle ist 
der/die jeweilige Leiter/in dieses Referates. 

 
 

§ 8 
 

Rechte und Pflichten des Vorstandes 
 

1. Die Mitglieder des Vorstandes vertreten die Stiftung gerichtlich und außer-
gerichtlich. Sie sind stets alleinvertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis gilt 
folgende Vertretungsregelung: Der Abteilungsleiter Umweltschutz ist Verhin-
derungsvertreter des/der Vorsitzenden. Der Leiter der Geschäftsstelle ist 
Verhinderungsvertreter des Abteilungsleiters Umweltschutz. 

  



 
2. Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 
- Verwaltung des Stiftungsvermögens und der sonstigen Mittel im Rahmen 

der Zweckbestimmung 
- Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das laufende Jahr 
- Rechnungslegung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer kaufmän-

nischer Buchführung (Jahresrechnung mit Vermögensübersicht und dem 
Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks) innerhalb von sechs Mo-
naten nach Ablauf des Kalenderjahres 

- Beschlussfassung über die Verwendung des Stiftungsvermögens und 
der Erträge des Stiftungsvermögens, soweit diese nicht im Wirtschafts-
plan enthalten sind oder über den Ansatz im Wirtschaftsplan hinausge-
hen und eine Höhe von 5.000 im Einzelfall nicht übersteigen 

- Unterbreitung von Vorschlägen an das Kuratorium über die Verwendung 
des Stiftungsvermögens und der Erträge des Stiftungsvermögens, so-
weit eine solche Mittelverwendung nicht im Wirtschaftsplan enthalten ist 
oder ein Ansatz im Wirtschaftsplan um mehr als 5.000,00 € im Einzelfall 
überschritten wird 

- Einreichung der Jahresrechnung mit Vermögensübersicht und des Be-
richts über die Erfüllung des Stiftungszwecks bei der Stiftungsbehörde 

- Teilnahme an den Sitzungen des Kuratoriums mit beratender Stimme. 
 
3. Die Verwaltung der Stiftung hat nach den einschlägigen gesetzlichen Vor-

schriften und nach Maßgabe der Stiftungssatzung zu erfolgen. 
 

4. Erklärungen, durch die die Stiftung verpflichtet wird, bedürfen der Schrift-
form. 

 
 

§ 9 
 

Beschlussfassung des Vorstandes 
 

1. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen. Der Vorstand 
tritt in der Regel viermal, mindestens jedoch einmal im Jahr zusammen. Die 
Einberufung erfolgt durch die/den Vorstandsvorsitzende/n bzw. im Vertre-
tungsfalle durch ihre/seinen Stellvertreter/in unter Angabe der Tagesord-
nung. Außerdem ist der Vorstand auf Verlangen des Kuratoriums oder des 
Kuratoriumsvorsitzenden oder auf Verlangen von zwei Vorstandsmitgliedern 
einzuberufen und zwar mit einer Frist von mindestens zwei Wochen. 

 
2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung min-

destens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Be-
schlussantrag als abgelehnt. 

 
3. Bei Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren ist die Zustimmung 

aller Mitglieder des Vorstandes erforderlich. 
 
 



§ 10 
 

Kuratorium 
 

1. Zur Wahrung des Stiftungszweckes unterstützt und überwacht das Kurato-
rium den Vorstand bei der Durchführung seiner Aufgaben. 

 
2. Das Kuratorium besteht aus 10 geborenen Mitgliedern: 

 
- dem Landrat des Landkreises Mayen-Koblenz als Vorsitzenden 
- vier vom Kreistag gewählten Mitgliedern bzw. deren Vertreter 
- einem Vertreter der SGD Nord als Obere Naturschutzbehörde 
- einem Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde bei der Kreisverwal-

tung Mayen-Koblenz 
- dem Vorsitzenden des Beirats für Naturschutz bei der unteren Natur-

schutzbehörde 
- den Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Mayen und der Spar-

kasse Koblenz bzw. deren Vertretern. 
 

3. Das Kuratorium wählt aus seinen eigenen Reihen durch einfache Mehrheit 
einen stellvertretenden Vorsitzenden für den Zeitraum von vier Jahren. Wie-
derwahl ist zulässig. 

 
 

§ 11 
 

Rechte und Pflichten des Kuratoriums 
 

1. Das Kuratorium tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Auf Verlangen 
eines Drittels der Kuratoriumsmitglieder oder auf Verlangen des Vorstandes 
der Stiftung ist innerhalb angemessener Zeit, längstens binnen vier Wochen, 
das Kuratorium einzuberufen. 

 
2. Der Kuratoriumsvorsitzende lädt das Kuratorium mit einer Frist von mindes-

tens zwei Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich ein. Über 
die Zusammenkünfte sind Ergebnisprotokolle anzufertigen, die von dem 
Vorsitzenden des Kuratoriums und einem Kuratoriumsmitglied zu unter-
zeichnen sind. 

 
3. Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung 

mindestens die Hälfte der Mitglieder und der Kuratoriumsvorsitzende anwe-
send sind. Sollte das Kuratorium wegen Beschlussunfähigkeit zu einer wei-
teren Zusammenkunft eingeladen sein, so ist das Kuratorium auch dann be-
schlussfähig, wenn weniger als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind 
und der Kuratoriumsvorsitzende nicht anwesend ist. Hierauf ist in der Einla-
dung ausdrücklich hinzuweisen. 
Beschlüsse des Kuratoriums werden mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder gefasst; ausgenommen hierbei sind Beschlüsse gemäß § 12 
dieser Satzung. Bei Stimmengleichheit gilt der Beschlussantrag als abge-
lehnt. 
 



4. Das Kuratorium beschließt insbesondere über folgende Angelegenheiten: 
 

- Verwendung des Stiftungsvermögens oder der Erträge des Stiftungsver-
mögens bei einer Höhe von über 5.000 €, soweit die Maßnahme nicht im 
Wirtschaftsplan vorgesehen ist oder der Ansatz im Wirtschaftsplan über-
schritten wird; 

- Genehmigung der Jahresabrechnung mit Vermögensübersicht und dem 
Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks, 

- Entlastung des Vorstandes, 
- Genehmigung des Wirtschaftsplanes, 
- Genehmigung zur Annahme von Zuwendungen, die mit Bedingungen 

oder Auflagen verbunden sind. 
 
 

§ 12 
 

Änderung der Stiftungssatzung, Auflösung der Stiftung 
 

1. Das Kuratorium beschließt über Änderungen der Stiftungssatzung und die 
Auflösung der Stiftung. Beschlüsse des Kuratoriums über Satzungsänderun-
gen oder über die Auflösung der Stiftung müssen mit mindestens ¾-Mehr-
heit aller Mitglieder gefasst werden. Die Beschlüsse bedürfen der Genehmi-
gung der Stiftungsbehörde. 

 
2. Ändern sich die Verhältnisse derart, dass die Erfüllung des Stiftungszweckes 

von Vorstand und Kuratorium nicht mehr für sinnvoll gehalten wird, so kön-
nen sie gemeinsam eine Änderung oder Erweiterung des Stiftungszwecks 
beschließen. Ein solcher Beschluss bedarf der Einstimmigkeit im Vorstand 
und einer mindestens ¾-Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Kuratori-
ums. Der geänderte oder erweiterte Stiftungszweck muss ebenfalls gemein-
nützig im Sinne der Vorschriften des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung sein und von der zuständigen Finanzbehörde als 
solcher anerkannt sein. 

 
3. Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegüns-

tigter Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung an den Landkreis Mayen-Kob-
lenz zwecks Verwendung für Maßnahmen nach dem gemeinnützigen Stif-
tungszweck (Umwelt- und Naturschutz). Sollte der Landkreis Mayen-Kob-
lenz zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bestehen, ist sein Rechtsnachfolger 
verpflichtet, das Vermögen für die genannten Zwecke im Gebiet des ehema-
ligen Landkreises Mayen-Koblenz zu verwenden. 

 
 

§ 13 
 

Stiftungsaufsicht 
 

Die Stiftung unterliegt der staatlichen Aufsicht nach Maßgabe des jeweils gelten-
den Stiftungsrechts. 


